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66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §68 Abs2;

Rechtssatz

Als verjährungsunterbrechende Maßnahme im Sinne des § 68 Abs. 2 ASVG ist jede Maßnahme anzusehen, die objektiv

mit dem Zweck der Hereinbringung der o:enen Forderung in Einklang gebracht werden kann, mit anderen Worten,

diesem Zwecke - unmittelbar oder mittelbar - dient. Dient eine Maßnahme dem Zweck der Hereinbringung, dann ist zu

vermuten, dass sie zu diesem Zwecke getro:en wurde. Voraussetzung ist lediglich, dass die Behörde eindeutig zu

erkennen gibt, dass sie eine Maßnahme in bezug auf die konkrete Forderung gegen den Zahlungsp@ichtigen setzen

wollte, mit anderen Worten, die Setzung einer solchen konkreten Maßnahme auch später noch nach der Aktenlage

nachvollziehbar ist. Ob eine Maßnahme der Hereinbringung einer o:enen Forderung dient, hängt von der Beurteilung

im Einzelfall ab (vgl. das Erkenntnis vom 22. Dezember 2004, Zl. 2004/08/0099).
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